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Erwägungen

E. 24
PKG 2017 176 letzender Charakter zukommt. Der (indirekt) geäusserte Vorwurf zielt le-
diglich auf die Begehung einer Übertretung (vgl. Erwägung 2.5). Er nimmt Bezug auf ein
bestimmtes (angebliches) Verhalten der Beschwerdeführerin und ist insofern sachbezogen
und nicht unnötig beleidigend. 2.8.4. Unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmung
berechtigter Interessen waren die vom Beschwerdegegner in seinem Schreiben vom 3.
November 2015 gemachten Äusserungen somit zulässig. Die Prüfung ei- nes
Entlastungsbeweises erübrigt sich damit. Eine Bestrafung wegen übler Nachrede (Art. 173
StGB) oder Beschimpfung (Art. 177 StGB) fällt ausser Betracht. Die Einstellung des
Verfahrens erweist sich daher auch in diesem Punkt im Ergebnis als rechtmässig. 2.9. Die
Staatsanwaltschaft hat in der Einstellungsverfügung aus- geführt, eine Bestrafung des
Beschwerdegegners wegen Verleumdung (Art. 174 StGB) komme nicht in Betracht, da er
seine Äusserungen nicht wider besseres Wissen gemacht habe (vgl. Einstellungsverfügung,
E. 4). Wie auf- gezeigt (vgl. Erwägung 2.7.3), würde ein Handeln wider besseres Wissen –
sofern ein solches denn ausgewiesen wäre – nichts daran ändern, dass sich die vom
Beschwerdegegner gemachten Äusserungen im Rahmen des zu seiner Verteidigung
Angemessenen und damit Zulässigen bewegten. Die Einstellung des Strafverfahrens gegen
den Beschwerdegegner wegen übler Nachrede (Art. 173 StGB) und Verleumdung (Art. 174
StGB) ist daher zu bestätigen. SK2 17 3 Beschluss vom 15. Dezember 2017
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